
An der Tagung des Thüringer Au-
ßerparlamentarischen Bündnisses
zur Gleichstellung von Menschen mit
Behinderung am 6. Mai im Landtag
nahmen auch Mitglieder der Links-
fraktion teil: Karola Stange, Gleich-
stellungs- und behindertenpolitische
Sprecherin, sowie Maik Nothnagel,
inklusionspolitischer Sprecher. 

Die Fraktion DIE LINKE unterstützt
ausdrücklich die Forderung des Bünd-
nisses, die freie Persönlichkeitsentfal-

auch diejenigen Menschen mit dauern-
den gesundheitlichen Einschränkungen
selbstbestimmt leben können“, hatte
Karola Stange anlässlich des Europäi-
schen Aktionstages zur Gleichstellung
von Menschen mit Behinderung am 5.
Mai gefordert.

Dabei hatte die gleichstellungspoliti-
sche Sprecherin daran erinnert, dass
die LINKE dazu kürzlich einen Gesetz-
entwurf in den Landtag eingebracht hat,
der gemeinsam mit Vereinen und Ver-
bänden erarbeitet worden war. „Dass

Bündnis-Ziel: Teilhabe 
statt Ausgrenzung„Die Ankündigung der Thüringer

Ministerpräsidentin, dass nach der
Bundestagswahl ein flächendek-
kender Mindestlohn in Deutsch-
land eingeführt werde, kann allen-
falls als späte Einsicht in die Not-
wendigkeit bezeichnet werden. An-
dernfalls würde das Ganze als Wie-
derholung der missratenen Initiati-
ve zur  Frauenquote erscheinen“,
so Bodo Ramelow. Glaubwürdig
wäre nur ein wirksamer Beschluss
vor der Bundestagswahl. Lieber-
knecht trage als Regierungschefin
die politische Verantwortung, dass
Thüringen erst kürzlich auf Bun-
desebene der Einführung eines ge-
setzlichen Mindestlohnes die Zu-
stimmung verweigert habe. Die
Ankündigung  habe schlichtweg
ein Glaubwürdigkeitsproblem,
auch weil es die CDU war, die über
Jahrzehnte Thüringen als Niedrig-
lohnland bewarb. Die CDU soll
nicht LINKE Plakatwände errich-
ten, sondern eine wirksame, spür-
bare, überprüfbare Politik für die
Menschen machen. Ramelow bie-
tet der Ministerpräsidentin seine
Unterstützung an, einer gemeinsa-
men Initiative „wird sich DIE LINKE
im Landtag nicht verschließen“.  

Gesetzentwurf der Linksfraktion wurde nicht einmal zur Ausschuss-Beratung überwiesen 
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Mindestlohninitiative

Gericht stärkt Abgeordnetenrechte
Nachdem die Telekom angekündigt

hatte, bereits ab Mai Neuverträge ihres
DSL-Portfolios nur noch mit be-
schränktem Inklusiv-Datenvolumen
anzubieten, aber eigene Dienste wie
„Entertain“ bei der Berechnung auszu-
klammern, sprach MdL Katharina Kö-
nig von einem „klaren Fall für die Kar-
tellwächter“.

Die Telekom versucht hier, mit unlau-
teren Mitteln andere Anbieter von IPTV
(Internet Protocol Television) zu be-
nachteiligen. Das kann nicht hinge-
nommen werden. „Der Fall zeigt deut-
lich, dass das Geschäft mit den Inhal-
ten strikt von der Ausgangsinfrastruk-
tur getrennt werden muss. Auch der
Gesetzgeber ist hier gefragt, da die öf-
fentlich-rechtlichen Medienangebote
im Internet massiv schlechter gestellt
werden. Das darf sich die Gesellschaft,
die ja mit Gebühren diese Angebote fi-
nanziert, nicht bieten lassen.“ Zudem
gab die Netzpolitikerin zu bedenken,
dass damit die Netzneutralität in
Deutschland faktisch abgeschafft wird.

„Die Telekom schaut dann jeden sei-
ner Kunden über die Schulter, um zu
prüfen, welche Dienste er im Internet
nutzt. Gehört der Dienst nicht zum Un-
ternehmen aus Bonn wird er automa-
tisch schlechter gestellt. Man kauft bei
der Telekom demnächst keinen echten
Internet-Zugang mehr, sondern nur
noch Telekom-Net. Das muss jedem
Kunden klar sein“, so die LINKE Abge-
ordnete.                                             

Studententicket
Die Thüringer Studenten können

mit der beschlossenen Zuzahlung
von 8,50 Euro zum Semesterbei-
trag ab dem Wintersemester
2013/2014 mit Bus, Straßenbahn
und Bahn im Verkehrsverbund Mit-
telthüringen fahren: Ein Studen-
tenticket  für alle Verkehrsmittel im
Einzugsbereich. MdL Dr. Gudrun
Lukin verwies in diesem Zusam-
menhang auch auf den positiven
Effekt für die Wohnsitzwahl in der
Fläche, für Praktika in ganz Thürin-
gen oder die Nutzung verschiede-
ner wissenschaftlicher Einrichtun-
gen. Nicht zu vergessen, es sind
stabile Einnahmen für die beteilig-
ten Verkehrsunternehmen und es
könnte auch zu einer stärkeren
Nachfrage bei öffentlichen Ver-
kehrsmitteln führen. Schade sei je-
doch, dass nicht alle Wohnorte der
Studenten im Verbundbereich lie-
gen. Dafür gäbe es zwei Möglich-
keiten: Zum einen die Ausweitung
des Verkehrsverbundes Mittelthü-
ringen auf den gesamten Freistaat.
„Das ist zumindest Ziel im Koaliti-
onsvertrag von CDU/SPD. Ein
gangbarer Weg dazu wäre die Auf-
stockung der Mittel für Verkehrs-
verbünde im Landeshaushalt. Ein
anderer Beitrag könnte ein über-
schaubarer Landeszuschuss zur
Semesterticketfinanzierung für die
Studenten sein. Es wäre Zeit für ei-
ne Lösungssuche. Ein Studenten-
ticket für ganz Thüringen wäre
doch ein großer Marketingeffekt,
ein Standortfaktor für die Thürin-
ger Hochschulstandorte.“              

die Mehrheit im Landtag nicht einmal
bereit war, über diese Gleichstellungs-
Vorschläge in den Fachausschüssen zu
diskutieren, ist ein Armutszeugnis“, kon-
statierte Karola Stange.

Das derzeit geltende Thüringer Ge-
setz zur Gleichstellung aus dem Jahr
2005 soll Benachteiligungen von Men-
schen mit Behinderungen beseitigen. Es
entspricht aber nicht mehr dem umfas-
senden Ansatz der Regelungen der UN-
Behindertenrechtskonvention und muss
dringend angepasst werden. Denn ge-
genwärtig ist die Situation noch so, dass
„Integration leider geprägt ist vom medi-
zinisch defizitären Behindertenbild, wel-
ches offenkundig immer noch bei den
Mitgliedern der Landesregierung veran-
kert ist und endlich überwunden werden
muss“, sagte Maik Nothnagel.

In der Sitzung der Linksfraktion am
8. Mai (nach Redaktionsschluss) stand
das Thema der Inklusion anlässlich des
Europäischen Aktionstages der Men-
schen mit Behinderungen auf der Ta-
gesordnung. Auch diese Diskussion -
besonders zur Umsetzung des UN-Ab-
kommens - konnte per Livestream im
Internet unter www.die-linke-thl.de
verfolgt werden. 

tung jeder und jedes Einzel-
nen dürfe nicht unter einem
Kostenvorbehalt stehen.
Auch der Leitgedanke des
Bündnisses „Teilhabe statt
Ausgrenzung“ wird von der
Linksfraktion geteilt. Von
der Landesregierung fordert
die LINKE, endlich Voraus-
setzungen zu schaffen, dass
alle Menschen selbstbe-
stimmt am gesellschaftli-
chen Leben teilnehmen kön-
nen.

Dass die Thüringer Lan-
desregierung hier in der
Pflicht steht, damit gerade

Das Amtsgericht Lüneburg hat am 2.
Mai den Abgeordneten der Thüringer
Linksfraktion, Frank Kuschel, vom Vor-
wurf der Aufforderung zur Begehung
einer Straftat im Zusammenhang mit
dem öffentlichen Aufruf „Castor?
Schottern!“, den er im Jahr 2010 unter-
schrieben hatte, freigesprochen. Der
Abgeordnete dankte allen, die ihn un-
terstützt hatten. Frank Kuschel hatte
den Richter und den Staatsanwalt in
der Verhandlung mehrfach auf den Ar-
tikel 55, Absatz 1, der Verfassung des
Freistaats Thüringen hingewiesen, in
dem es heißt: „Abgeordnete dürfen zu
keiner Zeit wegen ihrer Abstimmung
oder wegen einer Äußerung, die sie im
Landtag, in einem seiner Ausschüsse
oder sonst in Ausübung ihres Mandats
getan haben, gerichtlich oder dienst-
lich verfolgt oder sonst außerhalb des
Landtags zur Verantwortung gezogen
werden. Dies gilt nicht für verleumderi-
sche Beleidigungen.“

Nach einer kurzen Prüfung der
Rechtslage durch den Richter erging
das Urteil. Der Staatsanwalt musste in
seinem Schlussplädoyer einräumen,
sich vorher nicht ausreichend mit der
in der Thüringer Landesverfassung ge-
regelten weitreichenden Indemnität
(Freistellung vor strafrechtlicher Ver-
folgung) der Abgeordneten des Thürin-
ger Landtags beschäftigt zu haben. Sie
schließt, anders als bei Bundestagsab-
geordneten, ausdrücklich auch die
sonstige Mandatswahrnahme außer-

halb des Parlaments ein. Frank Ku-
schels Immunität war im Mai 2011
vom Justizausschuss des Thüringer
Landtags auf Antrag der Staatsanwalt-
schaft Lüneburg aufgehoben worden,
die gegen ihn wegen Aufforderung zur
Begehung einer Straftat ermitteln ließ. 

Nach dem Urteil, das die Abgeordne-
tenrechte ausdrücklich betone, hatte
der LINKE Landespolitiker Konsequen-
zen für das Verfahren der Immunitäts-
aufhebung im Thüringer Landtag gefor-
dert. Diesem massivsten Eingriff in die
Abgeordnetenrechte müsse künftig ei-
ne rechtliche Prüfung des Sachverhalts
vorgeschaltet werden, es dürfe nicht
ausschließlich – wie derzeit noch der
Fall – von einer Ausschussmehrheit
nach politischen Gesichtspunkten ent-
schieden werden.                               

„Telekom-Net“


